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RS OGH 1952/1/16 3Ob32/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1952

Norm

EO §355 Abs1 XVIII

EO §382 Z8 G

Rechtssatz

Das Verbot, die eheliche Wohnung zu betreten, wird auch dadurch übertreten, daß der Gegner der gefährdeten Partei

Gendarmerieassistenz in Anspruch nimmt, um entgegen dem Verbot die Wohnung wieder betreten zu können.
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